
Richtlinien für die Erstellung eines Abstracts 

Abstracts nehmen wir im pdf-Format entgegen. Möchten Sie auch Graphiken einreichen? 
Integrieren Sie diese bitte direkt in Ihre Abstracts. Beachten Sie dabei die langen 
Übertragungszeiten bei großen Dateien. Ihre Abstracts werden nicht mehr von der GDCh 
überarbeitet. Deshalb ist für die einheitliche Darstellung aller Abstracts die Einhaltung der 
vorgegebenen Richtlinien wichtig: 

Umfang: 1 Seite im Format DIN A 4 
Schrift: Arial, 12 pt 
Seitenränder: links/rechts: 2,3 cm, oben/unten 3 cm 
1. Absatz: leer 
2. Absatz: Titel des Beitrags (Schrift: fett, Groß- und Kleinbuchstaben verwenden!) 
3. Absatz: Autoren des Beitrages im Format Initialen, Hauptautor, Ort, Landkennzeichen, 

Co-Autoren im gleichen Format 
Anschrift des Autors 

ab 4. Absatz: Abstractinhalt 
Fußnoten: keine Winword-Fußnoten, Zitate bitte am Ende des Abstracts in Arial 12 pt 

angeben. 
Name der Datei: Erlaubt sind folgende Zeichen 

A-Z, a-z, 0-9, Punkt (.), Unterstrich (_), 
Minus (-). Bitte stellen Sie sicher, dass der Dateiname keine Leerzeichen 
beinhaltet. 
Der Dateiname darf max. 20 Zeichen lang sein!  
max. Dateigröße: 25 MB. 

 

Nach Absenden der Anmeldung erhalten Sie umgehend eine E-Mail mit einem Referenzcode.  
Das Komitee behält sich das Recht vor, Beiträge anzunehmen oder abzulehnen, über Vorträge 
oder Posterpräsentationen zu entscheiden und sie anderen Themen zuzuordnen. 


